










Anlage 1

Mögliche bauliche Entwicklungskonzepte für Hoopte

Ausgangslage

Der Siedlungsbereich von Hoopte erstreckt sich entlang des Hoopter Elbdeiches als typisches Marschendorf. Dementsprechend ist das Ortsbild durch den Deich geprägt, der ebenfalls die Haupterschließungsstraße für die südlich davon anschließenden Baugrundstücke aufnimmt. An die Baugrundstücke grenzen Richtung Süden die in Hoopte typischen Obstplantagen an. 

Die Bebauung entlang des Hoopter Elbdeiches ist oftmals durch eine 2. Baureihe charakterisiert; die Erschließung der rückwärtigen Gebäude erfolgt über private schmale Zuwegungen der vorderen Baugrundstücke. Nur im Bereich der Straße "Katende" sowie in der "Ortsmitte" im Bereich des Sportplatzes zieht sich die Bebauung in den freien Landschaftsraum hinein. Die Bebauung ist in diesen Bereichen aus städteplanerischer Sicht ungeordnet entstanden, die Wohnwege sind schmal und unübersichtlich. Dennoch ist in den letzten Jahrzehnten im Bereich des Sportplatzes so etwas wie ein kleines Ortszentrum entstanden, wo sich ein Kindergarten sowie die Feuerwehr angesiedelt haben. Aus diesem Grund hat die seinerzeitige Diskussion der baulichen Entwicklung zu dem Ergebnis geführt, wie es heute im gültigen Flächennutzungsplan von 2001 dargestellt ist.

Innerhalb der bestehenden Bebauung am Elbdeich gibt es nur noch wenige Baulücken, um den Eigenbedarf des Ortes Hoopte abzudecken. Um neue Bauflächen in Hoopte in geordneter Weise zu erschließen, muss eine weitere Siedlungsentwicklung im rückwärtig gelegenen Siedlungsbereich stattfinden. Dieses führt zwangsläufig zum Verlust der Marschendorfstruktur sowie vereinzelt zur Zerstörung der charakteristischen Obstbaumplantagen. Aufgrund der dichten Baustruktur am Hoopter Elbdeich erweist es sich zudem als schwierig, eine für eine Bebauung ausreichend breite Zuwegung zu finden. Durch eine weitere bauliche „Schließung“ der Baulücken wird sich dieses Problem weiter verschärfen.

Im Weiteren werden drei Denkansätze für eine rückwärtige Siedlungsentwicklung vorgestellt. Bei diesen Flächen gibt es bislang nur bei einer Fläche die Zustimmung der Eigentümer für eine FNP-Änderung (vergl. Anlage 3). Bei allen übrigen Flächen ist es bisher noch völlig unklar, ob Eigentümer und Anwohner einer Überplanung zustimmen. 

In diesem Zusammenhang sollten Flächen gesucht werden, die sich möglichst in wenigen Händen von Eigentümern befinden, um die Planungen und späteren Grundstücksverhandlungen nicht unnötig zu erschweren. 

Variante A: Baulandentwicklung an vorhandenen Siedlungsbereichen

Um eine unerwünschte "fingerartige" Bebauung in den freien Siedlungsraum zu vermeiden, könnte sich eine weitere Bebauung an vorhandenen Siedlungsbereichen anlehnen. Hier wären Flächen westlich der Straße "Katende" sowie westlich der Straße "Am Wasserturm" prädestiniert. Für die Fläche westlich der Straße "Katende" hat der Eigentümer bereits seine Zustimmung für eine FNP-Änderung und somit für eine Überplanung seiner Flächen signalisiert. Bei der Fläche westlich der Straße "Am Wasserturm" liegen keine Erkenntnisse der Eigentümer für oder gegen eine Überplanung der Flächen vor. 

Beide Flächen haben gemein, dass die Erschließung der Flächen über sehr schmale vorhandene Wohnwege (Katende, Am Wasserturm) führt. Eine Begegnung PKW/Müllfahrzeug ist bereits heute kaum möglich. Diese Situation würde sich bei Hinzukommen weiterer Baugrundstücke verschärfen. Ein Ausbau der bestehenden Erschließungsstraße ist aufgrund der vorhandenen Bebauung nicht möglich. Eine direkte Zuwegung der Flächen vom Hoopter Elbdeich aus, erfolgt derzeit nur über schmale 

landwirtschaftliche Zuwegungen, die deswegen für sich genommen nicht als alleinige Erschließung der Bauflächen herangezogen werden sollten. 

Um die Erschließungsproblematik beim Hinzukommen neuer Bauflächen zu "entzerren", könnten beide Flächen über eine Einbahnstraßenregelung erschlossen werden (Zufahrt über „Katende“ bzw. „Am Wasserturm“, Abfahrt über landwirtschaftliche Zuwegung zum Hoopter Elbdeich). Diese Erschließungsvariante wird generell nur als "Notfalllösung" herangezogen, wenn andere Erschließungsmöglichkeiten nicht in Frage kommen. 

Mit der beschriebenen Planung könnten bei beiden Flächen jeweils 10 bis 12 Baugrundstücke umgesetzt werden. Planungsrechtliche Vorraussetzung hierfür wäre eine F- Planänderung sowie ein B- Planverfahren. Damit die Planungen nicht über den Eigenbedarf in Hoopte hinausgehen, sollte nur eine von den den genannten Flächen baulich entwickelt werden.

Variante B: Entwicklung einer 3. Baureihe über mehrere Anbindungen an den Hoopter Elbdeich

Die Bebauung am Hoopter Elbdeich ist gekennzeichnet durch eine rückwärtige Bebauung südlich der 1. Baureihe (2. Baureihe). Eine Bebauung in 3. Baureihe ist heute nicht möglich, da diese Bebauung im Außenbereich liegen würde und der FNP hier landwirtschaftliche Nutzfläche ausweist. 

Eine rückwärtige Bebauung in 3. und 4. Baureihe wird mittels eines städtebaulichen Vertrages mit einem Vorhabenträger westlich und östlich des Apfelweges vorbereitet (vgl. VA-Beschluss vom 04.12.2008). Für diese Fläche gibt es einen Aufstellungsbeschluss für eine F-Planänderung. Allerdings handelt es sich hier um eine tragfähige öffentliche Erschließungsstraße mit einem Wendehammer, die ggf. für eine weitere Erschließung westlich des Apfelweges angelegt worden ist. 

Eine rückwärtige Bebauung der Grundstücke an der Hoopter Straße in 3. Baureihe in anderen Bereichen gestaltet sich erschließungstechnisch schwieriger. Vorhandene Zuwegungen sind häufig entweder zu schmal oder müssen erst durch Baulücken geschaffen werden. Aufgrund des Höhenunterschiedes  zum Hoopter Elbdeich ist eine aufwendige Rampe erforderlich.

Eine weitere Bebauung in 4. oder 5. Baureihe sollte nicht vorgesehen werden, da in diesem Falle ein aufwendiger Wendehammer vorzusehen wäre. 

Bei der beschriebenen Planung handelt es sich um eine sog. Angebotsplanung. Sollten sich Eigentümer für eine rückwärtige Bebauung entscheiden, verbleiben die Erschließungsstraßen und somit auch die Kosten der Herstellung und Unterhaltung in privater Hand.

Mit der o. g. Planung könnten bei maximaler Umsetzung aller Bebauungsmöglichkeiten in dritter Reihe bis zu 18 Baugrundstücke realisiert werden. Planungsrechtliche Voraussetzung bei der o. g. Vorgehensweise wäre der Abschluss einer Abrundungssatzung nach § 34, Abs. 4 BauGB. In dieser Satzung müssen Fragen des landwirtschaftlichen Immissionsschutzes, Ausgleichsregelung, Müllentsorgung, Anbindungen an die Kreisstraße (was von der Verwaltung als sehr kritisch angesehen wird) etc. geklärt werden. 

Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich bei der in Rede stehenden Variante nicht um eine geordnete städtebauliche Entwicklung, die vorhandene ungeordnete Entwicklung würde fortgeführt und die Leistungsfähigkeit der Kreisstraße würde zusätzlich beeinträchtigt werden.

Alternativ zur o. g. Erschließung wäre eine rückwärtige Erschließung mit nur jeweils einer Zu- und Abfahrt zum Hoopter Elbdeich denkbar. Aufgrund der vielen Eigentümer wäre diese Vorgehensweise voraussichtlich zum Scheitern verurteilt. In diesem Falle wäre ein B-Planverfahren erforderlich.

Variante C: Entwicklung eines separaten Ortsteiles

Eine gänzlich neue Bauform wäre die Entwicklung eines von der vorhandenen Bebauung abgekoppelten inselförmigen separaten Ortsteiles. Die Erschließung würde über nur eine Anbindung an den Hoopter Elbdeich erfolgen und im Plangebiet entweder in einen Wendehammer oder in eine Ringerschließung münden. Insgesamt hätte diese Planung Potentiale für eine interessante Bebauung (z. B. Rundlingsdorf). 

Das in der Übersichtskarte dargestellte Baugebiet ist beispielhaft und kann auch an anderer Stelle in Hoopte angelegt werden, sofern die erschließungstechnischen sowie eigentumsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 

Mit der o. g. Vorgehensweise könnten je nach Größe der inselförmigen Planung bis zu 25 Baugrundstücke realisiert werden. Planungsrechtliche Vorraussetzung hierfür wäre eine F- Planänderung sowie ein B- Planverfahren.

Aufgrund der Größe des Bebauungsgebietes würde diese Planung nicht mehr der Eigenentwicklung Hooptes entsprechen. Vor diesem Hintergrund sollte bei dieser Planung die im rechtsgültigen F-Plan ausgewiesenen Bauflächen herausgenommen werden. 

Aus Sicht der Verwaltung sollte die in Rede stehende Variante nicht weiter verfolgt werden. Diese Bauweise hätte zwar den Vorteil, dass die am Elbdeich typische Marschensiedlung erhalten bleibt, der Nachteil einer solchen Bebauung wäre aber eine Beeinträchtigung und Zersiedelung des freien Landschaftsraumes.

